
 
 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 

der Firma triangle GmbH 

Friedenstraße 98, 42699 Solingen 

 

 

1. Geltungsbereich 

 

(1) Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. 

Entgegenstehende oder von den Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir 

nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich 

um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

 

2. Preise und Zahlung 

 

(1) Sofern nicht Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich 

Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden 

gesondert in Rechnung gestellt. 

Inland: Ab 300,- EUR Nettowarenwert pro Sendung erfolgt die Lieferung frei Haus einschließlich Verpackung. 

Ausland: Ab 3000,- EUR Nettowarenwert pro Sendung erfolgt die Lieferung FOB deutschem Ausfuhrhafen 

einschließlich seemäßiger Verpackung. 

(2) Sofern nichts Anderes vereinbart wird, sind alle Rechnungen wie folgt zur Zahlung fällig: 

Inland: innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto. 

Ausland: innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt netto. 

Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 

p.a. in Rechnung zu stellen. Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Besteller die 

Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlung einstellen. 

 

3. Lieferzeit 

 

Liefertermine sind für uns verbindlich. Rücktritt wegen verspäteter Lieferung kann nur nach Stellung einer 

Nachfrist von vier Wochen erfolgen. Die Lieferfristen verlängern sich angemessen bei unvorhersehbaren 

Ereignissen wie Streik, Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Belieferung mit Vormaterialien etc. Ein 

Anspruch des Bestellers auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder verspäteter Lieferung ist 

ausgeschlossen. 

 

4. Gefahrenübergang bei Versendung 

 

Versandbereit gemeldete Ware ist vom Besteller unverzüglich zu übernehmen. Andernfalls sind wir berechtigt, 

sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern. Wird die Ware auf 

Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit 

Verlassen des Werks, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf 

den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder 

wer die Frachtkosten trägt. 

 

 

5. Eigentumsvorbehalt 

 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 

Forderungen vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich 

hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig 

verhält. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache 

pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter 

ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 

einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 



 
 

(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die 

Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns 

in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung 

gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der 

Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 

Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden die Forderung jedoch nicht einziehen, 

solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 

Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 

Zahlungseinstellung vorliegt. 

(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und im 

Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich unser Anwartschaftsrecht an der umgebildeten Sache fort. Sofern die 

Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum 

an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten 

Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung 

in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 

Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 

uns verwahrt. 

(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit 

ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

 

6. Gewährleistung und Mängelrüge 

 

(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen 

trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß § 377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer 

Entdeckung geltend zu machen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt. 

(2) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum 

Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach 

unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 

angemessener Frist zu geben. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Ersatzansprüche – vom Vertrag 

zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht 

verlangen. 

(4) Weitergehende oder andere als die hier in Ziffer 6 geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns und 

unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind ausgeschlossen. 

 

 

7. Gerichtsstand 

 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten ist Solingen. 

 
 


